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Bundesrat Gerd Krusche und weitere Bundesräte haben am 1. Juni 2017 unter der Zahl 

3246/J-BR an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Luxusmöbel im 

Schubhaftzentrum Vordernberg“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Die Standardmöbel wurden von der Firma Hali Büromöbel GmbH bezogen. 

Darüber hinaus wurde auf Basis des Mietvertrages mit der Bundesimmobiliengesellschaft 

eine Vereinbarung über Mieterinvestitionen, die unter anderem die bauliche Ausstattung und 

Lieferung von fest mit dem Gebäude verbundener Einrichtung und Planungsmöbel 

umfassen, geschlossen.  

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Zur Beschaffung der Standardmöbel hat der Auftragnehmer nachfolgende Preise 

angegeben. 
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Die mit Vereinbarung zum Mietvertrag bei der Bundesimmobiliengesellschaft beschaffte 

Ausstattung wurde mit EURO 1.359.226,02 abgerechnet.  

 

Zu Frage 4: 

Die Auftragsvergabe für die Standardmöbel erfolgte mit 15. Juli 2013. 

 

Zu den Fragen 5, 6 und 8: 

Die Beschaffung der Standardmöbel erfolgte, unter Berücksichtigung eines geschätzten 

Auftragswertes, im Wettbewerb gemäß Bundesvergabegesetz 2006, BGBl. I Nr. 17/2006 

idgF (BVergG 2006). 
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Zu Frage 7: 

Bei der Beschaffung der Standardmöbel war der Preis das einzige Zuschlagskriterium. 

 

Zu Frage 9: 

Drei Unternehmen haben Angebote gelegt. 

 

Zu den Fragen 10 und 11: 

Ja. 

Die Bestellung der Standardmöbel wurde reduziert, da einige Möbel aus dem Lager der 

Landespolizeidirektion Steiermark zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Gesamtkosten 

der von der Firma Hali bezogenen Büromöbel betrugen EURO 48.197,05. 

 

Zu den Fragen 12 bis 16: 

Ja. 

Die Reparaturen wurden aufgrund von Verschleißerscheinungen und Sachbeschädigungen 

nötig. Die Sachbeschädigungen wurden zur Anzeige gebracht. 

Es sind für die Reparaturen keine Kosten angefallen; diese wurden von den Haustechnikern 

der G4S durchgeführt. 

 

Zu Frage 17: 

Unter Bewertung des Verwendungszwecks „Vollziehung der Schubhaft“ ist die gewählte 

Möblierung gerechtfertigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 
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